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Heimatbote
Amtsblatt
der Stadt Bad Langensalza
mit den Ortsteilen
Stadt Thamsbrück, Aschara, 
Eckardtsleben, Großwelsbach, 
Grumbach, Henningsleben, 
Illeben, Klettstedt, Merxleben, 
Nägelstedt, Ufhoven, Waldstedt, 
Wiegleben und ZimmernPO
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Regenschauer und Sonne ...  
führen zu einem nicht unüblichen Phänomen
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Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
Postanschrift:
Stadtverwaltung Bad Langensalza
Marktstraße 1
99947 Bad Langensalza

Fachbereich I
Gewerbeamt, Bußgeldstelle*
Tel. 859-160 oder -169
gewerbeamt@bad-langensalz.thueringen.de
bussgeldstelle@bad-langensalza.thueringen.de

Meldewesen, Fundbüro
Tel. 859-161 Fax 859-341
meldeamt@bad-langensalza.thueringen.de
zusätzlich jeden 1. Sa. im Monat von 9-12 Uhr

Standesamt
Tel. 859-167 oder -168 Fax 859-170
standesamt@bad-langensalza.thueringen.de

Kinder, Jugend, Senioren
Tel. 859-172 Fax 859-400
b.gothe@bad-langensalza.thueringen.de

Kultur, Tourismus, Sport (An der Alten Post 2)
Tel. 892-791 Fax 892-793
m.schnell@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich II
Bauamt 
Tel. 859-311 Fax 859-300
bauamt@bad-langensalza.thueringen.de

Friedhofsverwaltung 
(Sitz: Friedhof)
Tel. 891-267 Fax 891-270
friedhofswesen@bad-langensalza.de

Fachbereich II
Liegenschaftsverwaltung
Tel. 859-351 Fax 859-300
liegenschaften@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich III
Finanzen und kommunale Beteiligungen
Tel. 859-122 Fax 859-141
fi nanzen@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich IV
Gartenbau, Bau und Technik
(Sitz: Illebener Weg 11c)
Tel. 891-368 Fax 891-369
gartenbau@bad-langensalza.de

Datenschutzbeauftragter
Tel. 859-174 Fax 859-100
datenschutzbeauftragter@
bad-langensalza.thueringen.de

Verwaltungsleiter, Organisation & 
Personal

Tel. 859-174 Fax 859-108
s.bach@bad-langensalza.thueringen.de

*  Für das Standesamt und das Meldeamt ist eine 
Terminvereinbarung erforderlich.

Städtische Einrichtungen
Schiedsstelle (Rathaus)
Tel. 859-0 Fax 859-108
schiedsstelle@bad-langensalza.thueringen.de

Stadtbibliothek (Sitz: B.d. Marktkirche 11a)
Tel. 842238 Fax 892732
stadtbibliothek@bad-langensalza.de

Stadtmuseum im Augustinerkloster
(Sitz: Augustinerplatz 1-2)
Tel. 813-002 oder 813-654 Fax 813-657
stadtmuseum@bad-langensalza.de

Apothekenmuseum im „Haus Rosenthal“
(Sitz: Bergstraße 15 a)
Tel. 8945896 Fax 813-657
apothekenmuseum@bad-langensalza.de

Schneiderstube (Sitz: Neue Gasse 3)
Tel. 848687 Fax 848687
schneiderstube@bad-langensalza.de

Kindererlebniswelt „Rumpelburg“
(Sitz: Sperlingsgasse 4)
Tel. 3984-604 Fax 3984-605
info@kindererlebniswelt-rumpelburg.de
www.kindererlebniswelt-rumpelburg.de

Erreichbarkeiten für die Ortsteile

Ortsteil Ortsteilbürgermeister/in Gemeindebüro Erreichbar
in Kalender-
woche

Tag Uhrzeit Telefon

Aschara Dieter Kraußlach Zur Wiese 2 letzter Dienstag im Monat nach tel. Absprache 0162 2702339
Eckardtsleben Dirk Schmidt Schulgasse 1 1. Do. im Monat oder nach tel. Absprache 03603 8099993
Großwelsbach Horst-Günther Aurin Großwelsbacher Hauptstr. 80 ungerade Mi 14 - 17 03603 8099956
Grumbach Sebastian Schmidt Langgasse 42 / / nach tel. Absprache 0160 1805921
Henningsleben Torsten Schmied Henningslebener Hauptstr. 41 / / nach tel. Absprache 0173 3570886
Illeben Michael Fischer Schenkshoeg 67 / / nach tel. Absprache 03603 8099939
Klettstedt Martin Schmidt Das Gässchen 27 jeden Do 17 - 18.30 0157 79360815
Merxleben Jan Edelhäußer Am alten Anger 7 / / nach tel. Absprache 0171 8211675
Nägelstedt Torsten Wronowski Zur Wörth 7 jeden Do 16 - 18 0176 64604673
Thamsbrück Björn Goldmann Thamsbrücker Hauptstr. 27 jeden 2. und 4. Di im Monat 18.30 - 20 0172 3446681
Ufhoven Uwe Domni Straße der Einheit 22 letzter Dienstag im Monat oder nach tel. Absprache 0157 80260711
Waldstedt Christoph Müller Waldstedter Hauptstr. 15 / / nach tel. Absprache 0173 3521274
Wiegleben Jane Croll Schacktor 64 jeden Di 16 - 18 03603 8099976
Zimmern Marlene Ruft Am Plan 35 / / nach tel. Absprache 0160 93749917

Allgemeine Notrufe
Feuerwehr  112
Rettungsdienst  112
Polizei  110

Kreisleitstelle und Anmeldg. 
Krankentransport 03601 403080
kassenärzlicher Notfalldienst 116117
Polizeistation Bad Langensalza
Bahnhofstraße 3  03603 8310
Feuerwehr Bad Langensalza
Illebener Weg 11 b  03603 845785
Giftnotruf  0361 730730
Frauennotruf  03603 894466

Kinder- u. Jugendschutz-
dienst ASB  03601 816688
Kinder- u. Jugendsorgen-
telefon (kostenfrei)  0800 0080080
Elterntelefon  0800 1110550
Sperr-Notruf (EC, Kreditk. usw.)  116116

Stadtwerke Bad Langensalza GmbH 
und Netze Bad Langensalza GmbH
Störungsdienst  03603 8508500
Verbandswasserwerk Bad Langensalza 
und Abwasserzweckverband 
„Mittlere Unstrut“
Havarie-Bereitschaft  03603 840730

Bürgermeister Matthias Reinz
Tel. über Büro Bürgermeister 859-101
Fax 859-100
buergermeister@bad-langensalza.thueringen.de

1. ehrenamtl. Beigeordneter
Volker Pöhler
Tel. über Büro Stadtrat 859-112
volker.poehler@bad-langensalza.de

2. ehrenamtl. Beigeordneter
Torsten Wronowski
Tel. über Büro Stadtrat 859-112
t.wronowski@bad-langensalza.de

Öffnungszeiten:
Mo - Di,
Do - Fr  8 - 12 Uhr

Di  13 - 18 Uhr
Mi geschlossen
Do  14 - 16 Uhr

Rathausinformation 03603 859-0
stadtverwaltung@bad-langensalza.thueringen.de

Städtische Partner
Touristinformation
(Sitz: Bei der Marktkirche 11)
Tel. 834-424 Fax 834-421
touristinfo@badlangensalza.de

Friederiken Therme
(Sitz: Böhmenstr. 5)
Tel. 397-610 Fax 397-641
friederikentherme@
ktl-badlangensalza.de
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Öffentliche Bekanntmachung
Die in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Bad Langen-
salza am 04.03.2021 unter Beschluss-Nr.: VL-314/7/2021 
beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wird 
entsprechend § 57 Abs. 3 ThürKO und § 21 Abs. 3 ThürKO 
öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung 2021 wurde der Kommunalaufsicht 
des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis ordnungsgemäß 
angezeigt und mit Schreiben vom 09.04.2021 bestätigt.
Die Satzung nebst Anlagen liegt in der Zeit vom

25.05.2021 bis 07.06.2021
öffentlich aus.
Bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jah-
resrechnung dieses Haushaltsjahres wird die Haushalts-
satzung 2021 nebst Anlagen zur Einsichtnahme zur Ver-
fügung gehalten.

Die Auslegung erfolgt in der Stadtverwaltung Bad Langen-
salza, Rathaus, Zimmer 206, Marktstraße 1, 99947 Bad 
Langensalza.
Die Einsichtnahme kann während der öffentlichen Sprech-
zeiten
Montag: 08.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag: 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr
erfolgen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine vorheri-
ge telefonische Terminabsprache notwendig.

Bad Langensalza, 17.05.2021
Matthias Reinz
Bürgermeister �  - Siegel -

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Langensalza 
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung er-
lässt die Stadt Bad Langensalza folgende Haushaltssat-
zung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im
Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 33.889.900 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 11.156.050 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemein-
desteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A)

311 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 420 v.H.
2. Gewerbesteuer 404 v.H.
Abweichend hiervon werden für den Ortsteil Klettstedt 
gem. Eingliederungsvertrag folgende Hebesätze festge-
setzt:
1. Grundsteuer

c) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A)

271 v.H.

d) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.H.
2. Gewerbesteuer 357 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

3.000.000,00 €
festgesetzt.

§ 6
Die Höhe der Zuschüsse an die Ortsteile wird wie folgt festgesetzt:

Ortsteil EW am 31.12.2019 Grundbetrag zzgl. 5 €/ EW Ansatz
Stadt Thamsbrück 958 500 € 4.790 € 5.290 €
Aschara 464 500 € 2.320 € 2.820 €
Eckardtsleben 207 500 € 1.035 € 1.540 €
Großwelsbach 266 500 € 1.330 € 1.830 €
Grumbach 246 500 € 1.230 € 1.730 €
Henningsleben 230 500 € 1.150 € 1.650 €
Illeben 253 500 € 1.265 € 1.770 €
Klettstedt 221 500 € 1.105 € 1.610 €
Merxleben 444 500 € 2.220 € 2.720 €
Nägelstedt 714 500 € 3.570 € 4.070 €
Ufhoven 1541 500 € 7.705 € 8.210 €
Waldstedt 102 500 € 510 € 1.010 €
Wiegleben 366 500 € 1.830 € 2.330 €
Zimmern 316 500 € 1.580 € 2.080 €

Amtlicher Teil
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Der Rechnungsprüfungsausschuss wird beauftragt die 
Aufgabe gemäß Geschäftsordnung des Stadtrates wahr-
zunehmen und bedient sich dabei des Rechnungsprü-
fungsamtes.

23 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister �  - Siegel -

Beschlussausfertigung

aus der 18. Sitzung des Stadtrates 
am Donnerstag, 29.04.2021

Öffentliche Sitzung
Anträge der Fraktionen
13.1 Antrag der Fraktionen SPD-Grüne 

und DIE LINKE.: Freiwilliger EHREN-
CODEX des Stadtrates

VL-
347/7/2021

Der Stadtrat erarbeitet einen Ehrencodex für Mitglieder 
des Stadtrates auf freiwilliger Basis.

13 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
7 Nein-Stimmen
3 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister �  - Siegel -

Öffentliche Bekanntmachung
Der nächste Steuertermin ist am 15.05.2021.
Entsprechend des § 259 der Abgabenordnung erinnert 
die Stadtverwaltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 
alle steuerpflichtigen Bürger an den nächsten Termin, den 
15.05.2021 zur Zahlung der fälligen

Grund- und Hundesteuer.

Zahlungen können auf folgende Bankkonten erfolgen:

Sparkasse Unstrut-Hainich-Kreis
IBAN: DE 71 8205 6060 0611 0001 99 BIC:HELADEF1MUE

Deutsche Bank
IBAN: DE 68 8207 0000 0271 7999 00 BIC:DEUTDE8EXXX

VR Bank Westthüringen e.G.
IBAN: DE 19 8206 4038 0002 0772 21 
BIC: GENODEF1MU2

Die rechtzeitige Zahlung der Grund- und Hundesteuer 
vermeidet eine Mahnung der Forderung, für die Mahnge-
bühren gemäß § 1 Abs.2 Thüringer Verwaltungskosten-
ordnung zum Thüringer Verwaltungszustellung -und Voll-
streckungsgesetz erhoben werden.
Gemäß § 15 Pkt.5 b dd Thüringer Kommunalabgabengesetz 
fallen in Verbindung mit § 240 Abgabenordnung für die rück-
ständigen Steuern und Abgaben Säumniszuschläge in Höhe 
von je 1 v.H. für jeden angefangenen Monat der Säumnis an.
Um eine termingerechte Zahlung zu gewährleisten, be-
steht die Möglichkeit, bei der Stadtverwaltung Bad Lan-
gensalza eine Einzugsermächtigung zu erteilen.
Datenschutzhinweis:
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundver-
ordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfra-
gen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt unter www.
bad-langensalza.de (unter der Rubrik „Datenschutz“).

Wir bitten um Beachtung.

Matthias Reinz
Bürgermeister

§ 7
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in 
Kraft.

Bad Langensalza, den 17. Mai 2021
Matthias Reinz
Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza

Bekanntmachung im Amtsblatt:
Die beiliegenden Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Bad 
Langensalza aus der öffentlichen Stadtratssitzung vom 29. 
April 2021 werden durch Ausdruck im Amtsblatt der Stadt 
Bad Langensalza öffentlich bekannt gemacht.

Bad Langensalza, 30.04.2021
Matthias Reinz
Bürgermeister

Beschlussausfertigung

aus der 18. Sitzung des Stadtrates 
am Donnerstag, 29.04.2021

Öffentliche Sitzung
9. Beschluss über den Abschluss des 

Verfahrens zur Teileinziehung der öf-
fentlichen Parkfläche östlich der Erfur-
ter Straße 31 in 99947 Bad Langensal-
za zu neun Bewohnerparkstellflächen.

VL-
341/7/2021

Auf Grund des § 8 Abs. 3 Thüringer Straßengesetz (Thür-
StrG) in der zur Zeit gültigen Fassung beschließt der Stadt-
rat der Stadt Bad Langensalza, das Verfahren zur Teilein-
ziehung der öffentlichen Parkfläche östlich der Erfurter 
Straße 31 in 99947 Bad Langensalza, bestehend aus einer 
Teilfläche des Flurstückes 713/3 in der Gemarkung Bad 
Langensalza, abzuschließen. Die Abgrenzung der Teilflä-
che ergibt sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Flurkata-
sterauszug, der Bestandteil des Beschlusses ist.
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, das Verfahren zur 
Teileinziehung abzuschließen, welches mit der Bekannt-
machung der Absicht zur Teileinziehung im Amtsblatt Nr. 
1/2021 vom 21.01.2021 eingeleitet wurde (§ 8 Abs. 3 S. 1 
ThürStrG). Die Bekanntmachung lag vom 21.01.2021 bis 
zum 22.04.2021 in der Ratswaage, in der Stabsstelle Bau-
infrastruktur zur Einsichtnahme aus, in dieser Zeit sind kei-
ne Einwendungen bei der Stadtverwaltung eingegangen.

23 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister �  - Siegel -

Beschlussausfertigung

aus der 18. Sitzung des Stadtrates 
am Donnerstag, 29.04.2021

Öffentliche Sitzung
11. Verweisung der Jahresrechnung des 

Haushaltsjahres 2020 an den Rech-
nungsprüfungsausschuss

VL-
345/7/2021

Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza nimmt den Erläu-
terungsbericht zur Jahresrechnung 2020 nach § 81 Ab-
satz 4 ThürGemHV zustimmend zur Kenntnis und verweist 
diesen im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung 2020 
an das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 82 ThürKO zur 
örtlichen Prüfung.
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Stellenausschreibung „Sachbearbeitung 
Ordnungsrecht (m/w/d)“
Die Stadt Bad Langensalza beabsichtigt zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle

„Sachbearbeitung Ordnungsrecht (m/w/d)“

durch eine engagierte und erfahrene Fachkraft neu zu 
besetzen.

Es erwarten Sie insbesondere folgende Aufgaben:
•	 Wahrnehmung von Aufgaben im allgemeinen und spezi-

ellen Ordnungsrecht (§ 42 OBG, Feiertagsrecht, Spreng-
stoffrecht, Sammlungsrecht, Infektionsschutzrecht, u.ä.)

•	 Ordnungsrechtliche Bearbeitung von Brauchtumsfeu-
ern

•	 Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefah-
renabwehr (§ 5 OBG)

•	 Umsetzung der gemeindlichen Aufgaben zur Thürin-
ger Pflanzenabfallverordnung

•	 Umsetzung des Thüringer Gesetzes zum Schutz vor 
Tiergefahren

•	 An-, Um-, Abmeldung von Hunden
•	 Wahrnehmung von Aufgaben zur Videoüberwachung 

im öffentlichen Raum
•	 Mitarbeit im städtischen Wahlbüro
•	 Bearbeitung online im Thüringer Zuständigkeitsfinder
•	 Sicherstellung des Datenschutzes im Fachbereich
•	 Sekretariatstätigkeiten im Fachbereich
Die Übertragung weiterer Aufgaben bzw. Änderungen 
des Aufgabenfeldes bleiben vorbehalten.

Zur Erfüllung Ihrer Aufgaben erwarten wir von Ihnen:
•	 abgeschlossene Berufsausbildung zur/m Verwal-

tungsfachangestellten oder vergleichbarer Ausbil-
dungsabschluss

•	 selbständige, eigenverantwortliche und gewissenhaf-
te Arbeitsweise

•	 gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise
•	 Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie ein freund-

liches Auftreten
•	 Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und 

Durchsetzungsvermögen
•	 gute EDV-Kenntnisse in den gängigen Microsoft-Of-

fice-Anwendungen

•	 Führerschein der Klasse B

Unser Angebot an Sie:
Wir bieten Ihnen eine unbefristete Anstellung als 
Tarifbeschäftigte/-r in Vollzeit (40 h/Woche). Die Vergü-
tung erfolgt nach Entgeltgruppe 7 des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD VKA).
Die Stadt Bad Langensalza fördert die berufliche Gleich-
stellung. Schwerbehinderte Menschen werden bei glei-
cher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns über Ihre aussagefähige Bewerbung 
nebst Zeugnissen und Nachweisen über die berufliche 
Qualifikation. Diese richten Sie bitte bis zum 30.06.2021 
an folgende Adresse:

	 Stadt Bad Langensalza
	 Verwaltungsleitung
	 Personal/Organisation
	 Marktstraße 1
	 99947 Bad Langensalza

Hinweis:
Wir versenden keine Eingangsbestätigungen für einge-
gangene Bewerbungen, bestätigen Ihnen den Eingang 
aber gern telefonisch bzw. per E-Mail. Reisekosten und 
Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewer-
bungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein 
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. 
Ansonsten werden die Unterlagen von nicht berücksich-
tigten Bewerberinnen und Bewerbern nach Ablauf von 
sechs Monaten vernichtet.

Datenschutz:
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen 
Sie ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1a DSGVO (Daten-
schutzgrundverordnung) zur Verarbeitung der darin ent-
haltenen Daten zum Zwecke des Auswahlverfahrens für 
die vorliegend ausgeschriebene Stelle. Dies schließt die 
Weitergabe der Daten an die Beteiligten im Auswahlver-
wahren ein. Die Daten werden mit Ablauf von sechs Mona-
ten nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht.

Bad Langensalza, den 06.05.2021
gez. Matthias Reinz
Bürgermeister

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung 
der Liegenschaftsneuvermessung 
(Erneuerung des Liegenschaftskatasters)

Für einen Teil der Gemeinde Bad Langensalza, Gemar-
kung Zimmern wurde eine Liegenschaftsneuvermessung 
durchgeführt.
Folgende Flurstücke sind betroffen:
Gemarkung: Zimmern
Flur: 2

Lagebezeichnung: Alterstedter Straße
Flurstücke: 105/1

Lagebezeichnung: Am Lindenbach
Flurstücke: 199, 200, 205

Lagebezeichnung: Steinbornstraße
Flurstücke: 201, 202, 203, 204, 543/206, 544/207, 

208, 209, 210/1, 211, 212/1, 214, 
215/1, 215/2, 215/3, 627/216, 217, 
218, 219, 220, 221

Die Liegenschaftsneuvermessung (Buch- und Karten-
nachweis des erneuerten Liegenschaftskatasters) kann 
von den Beteiligten

vom 31.05.2021 bis 30.06.2021
in der Zeit
Montag, Mittwoch, Donnerstag

Dienstag

Freitag

08.00 bis 12.00 und
13.00 bis 15.30 Uhr
08.00 bis 12.00 und
13.00 bis 18.00 Uhr
08.00 bis 12.00 Uhr

in den Räumen des



Amtsblatt Bad Langensalza	 - 6 -	 Nr. 6/2021

Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement
und Geoinformation
Katasterbereich Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis

eingesehen werden.

Gemäß § 16 Abs. 3 Thüringer Vermessung- und Geoinfor-
mationsgesetz (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 
(GVBl. S. 574) in der jeweils geltenden Fassung wird durch 
Offenlegung die Liegenschaftsneuvermessung bekannt ge-
geben. Das Ergebnis der Liegenschaftsneuvermessung gilt 
als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Offenlegungsfrist kein Widerspruch erhoben wurde.
Aufgrund der derzeitigen Lage im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist für die Einsicht der aus-
liegenden Unterlagen (Grenzniederschriften und die da-
zugehörigen Skizzen) zwingend eine vorherige Terminver-
einbarung per Telefon oder E-Mail erforderlich.
Telefon: 0361 57 4114-0
E-Mail: poststelle.leinefelde-worbis@tlbg.thueringen.de
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Liegenschaftsneuvermessung kann innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim Thü-
ringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation, Katasterbereich Leinefelde-Worbis, Franz-Wein-

rich-Straße 24, 37339 Leinefelde-Worbis schriftlich oder 
zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Leinefelde-Worbis, 29.04.2021
Im Auftrag
gez. Fruntke
RBL
www.thueringen.de/tlbg

Auslegung von Amtsblättern
Das Amtsblatt des Trinkwasserzweckverbandes „Ver-
bandswasserwerk Bad Langensalza“ Jg. 19, Nr. 03 vom 
27. April 2021 liegt für die zum Verbandsgebiet zugehörige 
Stadt Bad Langensalza in der Rathausinformation der Stadt-
verwaltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 99947 Bad 
Langensalza zur kostenlosen Mitnahme aus oder ist im Inter-
net unter www.wazv-badlangensalza.de kostenlos abrufbar.

Das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittle-
re Unstrut“ Bad Langensalza Jg. 19, Nr. 04 vom 04. Mai 
2021 liegt für die zum Verbandsgebiet zugehörige Stadt 
Bad Langensalza in der Rathausinformation der Stadt-
verwaltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 99947 Bad 
Langensalza zur kostenlosen Mitnahme aus oder ist im 
Internet unter www.wazv-badlangensalza.de kostenlos 
abrufbar.

Nichtamtlicher Teil

Hinweise des Herausgebers

Unsere nächste Ausgabe…
Wann erscheint der nächste Heimatbote?

Ausgaben- Nr. Redaktions-
schluss

Erscheinungstag

07/2021 27.05.2021 10.06.2021
08/2021 17.06.2021 01.07.2021
09/2021 01.07.2021 15.07.2021

(Terminänderungen sind durch Vorgaben des Verlages 
möglich)

Für die notwendige Bearbeitungszeit beachten Sie bitte 
zur Abgabe Ihrer Beiträge unseren ausnahmslos gültigen 
Redaktionsschluss.

Wohin versende ich meine Beiträge?

Die gültige E-Mailadresse lautet:

heimatbote@bad-langensalza.de

Was muss ich beachten?
-	 Textbeiträge digital im Word-Format per E-Mail versenden
-	 keine PDF-Formate verwenden
-	 Bilder ausschließlich im JPEG-Format
-	 Name des Fotografen angeben und gewünschte Bildun-

terschrift benennen
-	 Name des Autors oder Institution benennen
Richtlinien des Herausgebers
-	 die Veröffentlichung der Bild- und Textbeiträge erfolgt un-

entgeltlich
-	 der Herausgeber behält sich das Recht vor Beiträge zu 

kürzen
-	 der Herausgeber erteilt keine Garantie zum Erscheinen 

eines Beitrages
Sie erhalten keinen Heimatboten im Briefkasten?
-	 Bitte wenden Sie sich an folgenden Kontakt:
	 Linus Wittich Medien KG, In den Folgen 43,  

98693 Ilmenau
	 Tel: 03677 205031 oder
	 E-Mail: post@wittich-langewiesen.de


